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Antwort

 

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Christine Ostrowski, Dr. Winfried Wolf 
und der Fraktion der PDS
– Drucksache 14/3585 –

Umstufung von Bundesstraßen

 

Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete am 29. März 2000, dass insgesamt
5 800 Kilometer Bundesstraßen zu Landes- bzw. Staatsstraßen herabgestuft
werden sollen.

1. Um welche Bundesstraßen handelt es sich dabei (bitte nach Ländern ge-
ordnet darstellen)? 

 

Aus beigefügter Abstufungsliste in Ländergliederung und der Detailübersicht
– geordnet nach Bundesstraßen – ist der Stand der Abstufungen nach dem „Ab-
stufungskonzept 1995“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen zum 30. April 1998 ersichtlich. In diesem Konzept sind Strecken-
abschnitte von autobahnparallelen Bundesstraßen aufgeführt, für die die
Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz nicht mehr vorliegen,
mithin nicht mehr dem weiträumigen Verkehr dienen oder zu dienen bestimmt
sind.

 

2. Wie wird die Übernahme der Kosten mit den Ländern geregelt?

 

Der Bund kommt für die Kosten des Betriebs und der Unterhaltung der Bun-
desfernstraßen, die sich in seiner Baulast befinden, auf. Wird z. B. eine Bundes-
straße in eine Landes-, Kreis- oder Gemeindestraße abgestuft, so hat der neue
Träger der Straßenbaulast ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Abstu-
fungsverfügung (regelmäßig zum Ende des laufenden Rechnungsjahres) für die
Kosten aufzukommen. Der Bund als bisheriger Träger der Straßenbaulast hat
nach § 6 Abs. 1a Bundesfernstraßengesetz dem neuen Träger der Straßenbau-
last dafür einzustehen, dass er die Straße in dem durch die Verkehrsbedeutung
gebotenen Umfang ordnungsgemäß unterhalten hat.
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3. Wie erhöht sich der Unterhaltungsaufwand in den Ländern (absolut/pro-
zentual)?

 

Diese Frage kann von hier aus nicht beantwortet werden.
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